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Das so genannte Energiesammelgesetz (früher 100-Tage-Gesetz) wurde am 
30. November 2018 vom Bundestag verabschiedet. Es wird voraussichtlich bis 
Ende 2018 in Kraft treten. Das Gesetz bringt umfangreiche Änderungen im recht-
lichen Rahmen für die Kraft-Wärme-Kopplung, insbesondere im EEG, EnWG und 
KWKG, mit sich. Diese Änderungen betreffen alle KWK-Größen und -Einsatzbe-
reiche. Es sind neue Bestimmungen und Übergangsregelungen zu beachten.

In diesem B.KWK-Seminar stellen wir die relevanten Änderungen im gesetzlichen 
Rahmen und deren Auswirkungen, insbesondere für den KWK-Einsatz für Ener-
gieversorgungsunternehmen, Stadtwerke, industrielle KWK-Anlagen-Betreiber und 
Contractoren, in den Fokus. Unsere Experten erläutern, welche rechtlichen Ände-
rungen für die Praxis relevant sind sowie welche technischen und wirtschaftlichen 
Aspekte künftig beachtet werden müssen. Darüber hinaus geben wir Ihnen einen 
Ausblick zum BMWi-Evaluierungsprozess, zur Zukunft des KWKG und stellen 
mögliche Zukunftsperspektiven für die KWK dar.

ZIELGRUPPEN

- Energieversorgungsunternehmen
- Stadtwerke
- Contractoren
- KWK-Anlagenhersteller und -Betreiber

TEILNAHMEGEBÜHREN

B.KWK-Mitglieder  490 € (zzgl. MwSt.)
Ab der 2. Anmeldung aus demselben Unternehmen 390 € (zzgl. MwSt.)
Regulär  590 € (zzgl. MwSt.)
Ab der 2. Anmeldung aus demselben Unternehmen 490 € (zzgl. MwSt.)
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   Moderation: Heinz Ullrich Brosziewski, B.KWK

09:00  Registrierung

09:30  Begrüßung
   Heinz Ullrich Brosziewski, B.KWK

09:35   Überblick zum Energiesammelgesetz –  
   Was hat sich in EnWG, KWKG und EEG geändert?
   1. Förderung nach KWKG 2017
   •  Neuer Begriff der „Dampfsammelschienen-KWK-Anlage“,  
    Ausnahmen und Übergangsbestimmungen
   • Förderung von Bestandsanlagen nach § 13 KWKG –  
    Absenkung des KWK-Zuschlags für Anlagen > 50 MW sowie Ausschluss 
    des Eigenverbrauchs
   • Kumulierungsverbot von KWK-Zuschlag mit Investitionsbeihilfen,  
    Ausnahmen für Kleinanlagen bis 20 kW
   • Erweiterung Anlagenmodernisierungsprojekte nach § 35 Abs. 14 KWKG 2016
   Dr. Heiner Faßbender, Becker Büttner Held
      
11:05  Pause

11:35   Überblick zum Energiesammelgesetz –  
   Was hat sich in EnWG, KWKG und EEG geändert? (Fortsetzung)
   2. EEG-Umlage für Eigenversorger
   • Eigenversorgung mit KWK-Neuanlagen, insbesondere differenzierte Regelung für 
    KWK-Anlagen zwischen 1 und 10 MW nach Anzahl der Vollbenutzungsstunden
   • Messen und Schätzen – neue Vorgaben für die Abgrenzung von Eigen- und Dritt- 
    verbrauch nach § 62a EEG (neu)
   3. iKWK-Systeme
   • Merkblatt des BAFA und Erfahrungen aus den ersten beiden Ausschreibungsrunden
   Dr. Heiner Faßbender, Becker Büttner Held

13:05  Mittagspause

14:10   Neue Emissionsanforderungen für BHKW in Deutschland durch  
   die MCPD (Medium Combustion Plant Directive)
   • Aktuelle Entwicklung
   • Übersicht der Verschiedenen Emissionsanforderungen
   • Technische Lösungen und Kosten
   Dr. Jens Kühne, AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.

14:50  Überlegungen aus Anwendersicht für die zukünftige Vermarktung  
   von KWK-Anlagen
   • EEX Volatilität
   • Zukünftige Entwicklung des Redispatch
   Johannes Hinrichsen, BTB Blockheizkraftwerks - Träger- und Betreibergesellschaft mbH Berlin

15:20  Pause

15:40  Überblick der Förderprogramme für KWK mit Fokus auf  
   Fördermöglichkeiten außerhalb des KWKG
   Marvin Klejdzinski, EnergieAgenturNRW

16:00  Evaluierungsbericht, Prozess zur Zukunft der KWK im BMWi.   
   Was kommt?
   Abschlussdiskussion: Welche Rahmenbedingungen behindern  
   den KWK-Ausbau?
   Heinz Ullrich Brosziewski, B.KWK

17:00  Ende des Seminars

PROGRAMM*

*Änderungen vorbehalten



PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

E-Mail (Teilnehmer/in) für den Tagungsunterlagenversand, falls abweichend

Name, Vorname (ggf. Titel)

Unternehmen/Institution

Straße/Postfach

E-Mail

Rechnungsadresse (falls abweichend)

Datum, Unterschrift

KONTAKT:

Bundesverband  
Kraft-Wärme-Kopplung e.V. (B.KWK)
Markgrafenstraße 56
10117 Berlin
Tel. +49 (0)30 / 270 192 81-0
Fax +49 (0)30 / 270 192 81-99
information@bkwk.de
www.bkwk.de 

ANMELDUNG
per Fax an: +49 (0)30 /270 192 81-99 
oder melden Sie sich online unter www.bkwk.de an.

Anmeldeschluss ist der 24. Januar 2019

Hiermit melde ich mich verbindlich zum B.KWK-Seminar 
ZUKÜNFTIGE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR KWK 
am 31. Januar 2019 in Gelsenkirchen an.

1. ANMELDUNG
Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Ein-
gangsbestätigung und die Rechnung über Ihre Teilnahmegebühr.

2. ZAHLUNG
Die Teilnahmegebühren sind mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Veranstal-
tungseinlass kann nur gewährt werden, wenn die Zahlung drei Tage vor Beginn der Veranstaltung 
eingegangen ist. 

3. RÜCKTRITT
Der Rücktritt ist schriftlich (per Brief, Fax, E-Mail) zu erklären. Die kostenfreie Stornierung ist bis 
zu 14 Kalendertagen vor dem Veranstaltungstermin möglich. Geht uns die Rücktrittserklärung zu 
einem späteren Zeitpunkt zu, wird 50 % der Teilnahmegebühr erhoben. 
Bei einer Nichtteilnahme ohne vorherige schriftliche Absage berechnen wir die vollständige Teil-
nahmegebühr. Die Anmeldung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit bis vor Beginn der Veran-
staltung kostenfrei möglich; eine eigene Anmeldung des Ersatzteilnehmers ist nicht erforderlich. 
Ein teilweiser Rücktritt von einer Veranstaltung sowie eine teilweise Ersatzteilnahme sind nicht 
möglich.

4. ABSAGE/ÄNDERUNGEN
Im Falle einer zu geringen Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen 
oder zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Bei Absage der Veranstaltung wegen zu ge-
ringer Teilnehmerzahl oder infolge höherer Gewalt wird die Teilnahmegebühr erstattet. Absagen 
oder notwendige Änderungen, insbesondere ein Referentenwechsel,  werden Ihnen so rechtzei-
tig wie möglich mitgeteilt. Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten, soweit der 
Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt wird. Referentenwechsel, unwesentliche Änderun-
gen im Veranstaltungsablauf oder eine zumutbare Verlegung des Veranstaltungsorts berechtigen 
nicht zur Preisminderung oder zum Rücktritt vom Vertrag. Für vergebliche Aufwendungen oder 
sonstige Nachteile, die dem Vertragspartner durch die Absage entstehen, kommen wir (außer in 
Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit) nicht auf.

5. LEISTUNGSUMFANG
Die Teilnahmegebühr umfasst, soweit nicht anders angegeben, die Teilnahme an der Veranstal-
tung, die Veranstaltungsunterlagen, sowie die Pausenverpflegung und das Mittagessen.

Der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. (B.KWK) haftet (außer bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit) nicht für den Inhalt der Veranstaltung und des Veranstaltungsmaterials.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der B.KWK verarbeitet und speichert die von Ihnen in diesem Anmeldeformular angegebenen 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Organisation, Vorbereitung und Durchführung von 
Veranstaltungen (Kongresse, Workshops, Seminare, Fachtagungen usw.) sowie zum Zwecke 
der Direktwerbung. 

Die Bereitstellung der im Anmeldeformular als Pflichtangaben gekennzeichneten personenbezo-
genen Daten ist für den Vertragsabschluss erforderlich. Ihre personenbezogenen Daten können, 
sofern für die Vertragserfüllung erforderlich, an Dritte (z.B. Eventlocations, Referenten, andere 
Teilnehmer der Veranstaltung in Form einer Teilnehmerliste (Name, Vorname, Organisation)) wei-
tergeben werden. Die personenbezogenen Daten werden in elektronischer sowie in schriftlicher 
Form bis auf Widerruf gespeichert.

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit dieser Datennutzung einverstanden. Ihre Einwilligung 
können Sie jederzeit formlos widerrufen. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie ferner Ihre Einwilligung, 
dass wir uns mit Ihnen per Telefon, E-Mail, Fax oder Post in Verbindung setzten dürfen. Diese 
Einwilligung können Sie jederzeit formlos widerrufen.

AGB Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie unsere AGBs.

Datum, Unterschrift

B.KWK-Mitglied

Es nehmen weitere Personen  
aus meiner Organisation teil.  
(gesonderte Anmeldung ist erforderlich)

Ein weiteres B.KWK-Seminar zum  
Energiesammelgesetz für industrielle 
und gewerbliche KWK findet am  
22. Januar 2019 in Hannover statt. 

Weitere Informationen unter  
www.bkwk.de


